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VERTRAG ZWISCHEN[DEM GERICHTSHERRN] DER HERRSCHAFT HEIDEGG, JOST
KUENDIG, UND OSWALD II . ZURLAUBEN UM DEN FALL ODER DAS
MANNLEHEN DASELBST

AH 13/129 , 50/96

"Jst der Edell unnd vest Junokher . . . Khündig des Grossen Rähts der Statt

Luoem unnd Herren zuo Heidegg Mit dem . . . Herren . . . Zur Louben des [ GrossJ-

raaths der Statt Zug unnd Jüngst gewäsnen Landtvogt der Fryen ernptem des Er-

göws 3 urrib unnd für den Faähl oder Manioken des Schlosses unnd Herrschafft

Heidegg , welches under gemältem Herren Landtvogt damahlen anwesenden Regie¬

rung beschähen unnd Jme noch gehörig güetigklichen unnd fründtlichen über-
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kommen . Unnd Nämlichen so gibt er . . . Khündig Jme Herren Landtvogt für sol¬

chen fahl oder Manlähen und alle syn wye auch Herren Landtschrybers [ der

Freien Aemter , Beat  II . Zurlauben ] Ansprach achtzig Cronen Lucemer werung.

Hingägen so verspricht er . . . Zur Louben von solchem gelt den Herrn Landt-

schryberen zuobefridigen one entgeltnus sin Junckhem Khündigen . Beschehen

Jn bysyn unnd mit fründtlicher underhandlung . . . [ von ] Hanns Ruodloffen [von]

Sonnenbergs  des Cleinen raths der Statt Lucem , Erwellten Landt-

vogts der Landtgraffschafft Thurgöw unnd Lütenant Josten Fleckhen-

steins  des grossen rähts ermälter Statt Lucem " .

1 ) Mit dem Tode von Kaspar Kündig  kam die Herrschaft Heidegg an dessen
Sohn Josef Kündig . Diese Handänderung geschah noch in der Amtszeit Os¬
walds II . Zurlauben als Landvogt der Freien Aemter.

-  Blatt 77 V und 78 r  leerKopie AH 71 , 77 - 78
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